SATZUNG

gber die Kﬁderung des Bebauungsp1éns
“Hinterhof III"
der Stadt Ettlingen

Nach §§ 10, 13 Abs. I des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Dez. 1986 (BGB1 I S. 2253) zuletzt gedndert durch Art. 21 § 5
des Steuerreformgesetzes 1990 vom 25.07.1988 (BGB? I S. 1093), § 73 Abs. I,
VI der Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg in der Fassung vom 28.Nov.1983
(GB1. S. 770, ber. Gb1.1984 S. 519) zuletzt gedndert durch Art. 6 des Geset-
zes zur Anderung des Wassergesetzes vom 22.Feb.1988 (GB1. S. 64) i.V.m. § 4
der Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg in der Fassung vom 3.0kt.1983
(GB1. S. 578, ber. S. 720) zuletzt geandert durch das Gesetz zur Anderung
kommunaTlrechtlicher Vorschriften vom 18.Marz 1987 (GB1. S. 161) hat der
Gemeinderat der Stadt Ettlingen am 24.04.1991 die Anderung des Bebauungs-
plans "Hinterhof III", der am 24.09.1974 genehmigt worden ist, als Satzung
beschtossen.

§ 1
Gegenstand der Anderung

Gegenstand der Anderung ist Ziffer 4 der am 24.09.1974 vom Landratsamt Karls-
ruhe genehmigten Vorschriften des Bebauungsplans.

§ 2

Inhalt der Anderung

Ziffer 4 der in § 1 genannten Vorschrift wird aufgehoben und erhdlt stattdes-
sen folgende Fassung:

AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen

Als Dachform sind Sattelddcher - und soweit durch Planzeichen geregelt -

auch Flachddcher alternativ vorgeschrieben. Die Gebdude sind ohne Kniestock

zu errichten. Die Farbgebung der Dacher und Fassaden ist in gedeckten Ténen

auszufiithrern. .

Fir Dachaufbauten gilt:

a) Bei Dachneigungen {iber 30° sind Dachaufbauten zuldssig.
Sie dirfen die Grundform der Didcher nicht verunstaltend veridndern und
missen mit der jeweiligen Gebdudeansicht harmonieren. .

b) A]s'Dachaufbaqten sind Einzelgaupen oder Zwerchhduser zulidssig."

c) Zwerchhduser diirfen 1/3 der Trauflidnge nicht iberschreiten.

d) Bei Dachgaupen ist das obere Drittel des Daches freizuhalten.

e) Einzelgaupen diirfen eine max. Ansichtsfldche von 4,0 gm und eine max.
Breite von 3,0 m haben.
Die Ldnge aller Einzelgaupen darf 1/2 der Geb3udelidnge nicht
berschreiten.

f) Gaupen miissen zur Giebelwand einen Abstand von mindestens 1,5 m
einhatten.

g) Zwischen den Einzelgaupen ist ein Abstand von mindestens 0,75 m




einzuhalten.

§ 3

Ordnungswidfigkeiten

Ordnungswidrig i.S. des § 74 Abs. II Ziff. 2 LBO BW handelt, wer den auf-
grund von § 9 Abs. IV BauGB i.V.m. § 73 Abs. I Ziff. 1 LBO BW ergangenen
Bestandteilen diéser Satzung vorsdtzlich oder fahrldssig zuwiderhandelt.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ettlipgen, 20. Mai 1992

Pl1anungsamt Etttingen, 30. Juli 1992
61/L8/Si

BEURKUNDUNG

Die Satzung lber die Anderung des Bebauungsplanes "Hinterhof III" wurde im
Amtsblatt der Stadt Ettlingen am 30.07.1992 ortsiiblich bekanntgemacht. Die
Satzung ist damit am Tag der &ffentlichen Bekanntmachung (30.07.1992) in
Kraft getreten.
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SATZUNG

AUFGRUND DES BUNDESBAUGESETZES VOM 23. 6. 60 UND IN VERBINDUNG
MIT § 4 DER GEMEINDEORDNUNG FUR BADEN- WURTTEMBERG VOM 25. 7. 55
SOWIE § 111 DER LANDESBAUORDNUNG FUR BADEN- WURTTEMBERG i.d.F. VOM
20.€, 72 BESCHLIESST DER GEMEINDERAT IN SEINER SITZUNG VOM

5SePT W% DEN AUFGESTELLTEN BEBAUUNGSPLAN ALS SATZUNG.

1. ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

- DIE IN DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG VORGESEHENEN AUSNAHMEN SIND
NICHT ZULASSIG.

2. HOHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN

 DIE ERDGESCHOSSFUSSBODENHOHE IN DEN BAUGEBIETEN “A", o S 3
“E", "F" IST MINDESTENS O,2 m UND HOCHSTENS O,5 m UBER DER
MITTLEREN HOME DER ANGRENZENDEN VERKEHRSFLACHE (GEMESSEN IN
GEBAUDEMITTE) FESTZULEGEN. MASSGEBEND IST JEWEILS DIE
STRASSENFRONT, VON DER AUS DER ANSCHLUSS ERFOLGY. IM BAUGE-
BIET "G" IST DIE UNTERGESCHOSSFUSSBODENHOHE MINDESTENS O, 2. m
UND HOCHSTENS O,5 m UBER DER MITTLEREN HOHE DER ANGRENZEN-
DEN VERKEHRSFLACHE (GEMESSEN IN GEBAUDEMITTE) FESTZULEGEN.
MASSGEBEND IST JEWEILS DIE STRASSENFRONT, VON DER AUS DER
ANSCHLUSS ERFOLGT. IN DEN BAUGEBIETEN "D" "H", "J" SOWIE
BEI GRUNDSTUCKEN MIT SUDLICHER UND OSTLICHER ERSCHLI:SSUNG
DIE IN MEHR ALS 10 m ENTFERNUNG VON DER ERSCHLIESSUNGS-
STRASSE BEBAUT WERDEN SOLLEN, IST DIE ERDGESCHOSSFUSSBODEN-
HOHE (BEI HANGSEITIGER ERSCHLIESSUNG DIE UNTERGESCHOSSFUSS-
BODENHOHE ) AUF DIE BESTEHENDEN GELANDEVERHALTNISSE ABZU-
STIMMEN, WOBEI DIE .TOLERANZGRENZE 0,2 m/O,5 m AUF DER ER-
SCHLIESSUNGSSEITE ANALOG ANZUWENDEN IST,
3. GARAGEN
"DIE ERRICHTUNG VON GARAGEN 1ST- DA NICHT DURCH PLAN=
ZEICHEN GEREGELT- NUR INNERHALE DER UBERBAUBAREN FL N
MOGLICH, WIRD DIE GARAGE ALS EIGENER BAUKC RRICHTET,
SO DARF DIESER BAUKORPER ALLSEITIG NUR EINGESCHOSSIG IN ER-
SCHEINUNG TRETEN, IST DIES NICHT MOGLICH, SC MUSS DIE GARAGE
IM HAUPTBAUKORPER UNTERGEBRACHT WERDEN. ZUSAMMENGEFASSTE
GARAGEN MUSSEN MIT FLACHDACHERY AUSGEFUHRT WERDEN.
4. AUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
ALS DACHFORM SIND SATTELDACHER- UND SOWEIT DURCH PLANZEICHEN
GEREGELT- AUCH FLACHDACHER ALTERNATIV VORGESCHRIEBEN.DIE
GEBAUDE SIND OHNE KNIESTOCK ZU ERRICHTEN, _ACHGAUBEN SIND
EBENFALLS NICHT ZULASSIG. DIE FARBGEBUNG DER DACHER UND
FASSADEN IST IN GEDECKTEN TONEN AUSZUFUHREN. [siehe Anderungssatzung
AUSSENAMEAGEN.  © 20.05.1992 !
DIE GELANDEVERHALTNISSE BENACHBARTER GRUNDSTUCKE SIND AUFEIN-
ANDER ABZUSTIMMEN. AUFSCHUTTUNGEN UND ABGRABUNGEN VON MEHR
ALS 0,5 m GEGENUBER DER NATURLICHEN GELANDEOBERFLACHE SIND
GENEHMIGUNGSPFLICHTIG. ENTLANG DER STRASSEN UND WEGE SIND
NUR OFFENE VORGARTEN ZULASSIG. HECKEN SIND NUR ALS SICHT-
SCHUTZ FUR WOHNGARTEN ODER ALS BINDEGLIEDER ZWISCHEN UND
HINTER GEBAUDEN ZULASSIG.
BOSCHUNGEN, DIE BEI DER ANLAGE VON STRASSEN UND WEGEN AUF-
GRUND VON AUFFULLUNGEN ODER ABGRABUNGEN ENTSTEHEN, SIND VON
DEN JEWEILIGEN GRUNDSTUCKSEIGENTUMERN ZU DULDEN.
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Textfeld
siehe Änderungssatzung 20.05.1992 !
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